
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mietgeschirr 

 

1. Allgemeines  

Das Mietgut inklusive der angelieferten Transportbehältnisse ist Eigentum von 

FarmInn, Matthias Meier, Kakerbeck 9, 29378 Wittingen (nachstehend „FarmInn“ 

genannt). 

 

2. Auftrag 

Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Alle Bestellungen kommen erst 

durch eine schriftliche Bestätigung, per Mail möglich, zustande. 

 

3. Stornierung eines Auftrages  

Der Mieter kann den Mietvertrag nach der Reservierung und vor Beginn der Mietzeit 

kündigen. In diesem Fall ist der Mieter verplichtet, je nach Zeitpunkt der Kündigung, 

folgende Stornierungskosten zu zahlen: 

 - 20% des Nettomietpreises zzgl. MwSt. bis 20 Arbeitstage vor Mietbeginn 

 - 50% des Nettomietpreises zzgl. MwSt. bis 7 Arbeitstage vor Mietbeginn 

 - 70% des Nettomietpreises zzgl. MwSt. bis 3 Arbeitstage vor Mietbeginn 

 - 90% des Nettomietpreises zzgl. MwSt. bei Stornierung später als 3 Arbeitstage vor 

Mietbeginn  

Teilstornierungen werden pro Rata berechnet.  

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

 

4. Zahlungsbedingungen  

Die Auftragssumme ist grundsä tzlich per Vorkasse (Uberweisung) fällig. Andernfalls 

wird FarmInn von seiner Leistung befreit. Fehlbestand wird gesondert abgerechnet. 

FarmInn behält sich vor eine Kaution zu erheben. Diese wird nach Warenrückgabe 

und Endkontrolle vergütet. 

 

5. Gewährleistung  

Die Leistung erfolgt entsprechend der Vertragsbestätigung. Diese wird in einem 

Übergabeprotokoll festgehalten. Der Kunde hat sich selbst oder durch eine von ihm 

bevollmächtigte Person bei Ubergabe / Ubernahme des Mietgutes umgehend von 

der vertragsgemäßen Leistung zu überzeugen. Beanstandungen sind unverzüglich 

(maximal 3 Stunden nach Ubergabe) FarmInn mitzuteilen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Mietpreis, Dauer und Rückgabe 

Der Mietpreis gilt ab Lager FarmInn für jeweils eine Mieteinheit (= 3 Tage). Der 

Ausgabe- und Rücknahmetag zählen als ein Tag. Der Mietpreis gilt auch, wenn die 

gemieteten Artikel vorzeitig zurückgegeben werden. Alle Preise verstehen sich pro 

Stück und Mieteinheit und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die 

Preise der aktuellen Preisliste. Der vereinbarte Rücknahmetermin ist vom Mieter 

pünktlich einzuhalten. Wird das Mietgut nicht termingerecht zurückgegeben, verlä 

ngert sich das Mietverhältnis automatisch um eine weitere Mieteinheit. 

 

7. Zusatzleistungen 

Auf- und Abbau, Eindecken sowie Einsammeln des Mietguts sind nicht im Mietpreis 

inbegriffen und werden gesondert berechnet. 

 

8. Reinigung  

Das Mietgut ist frei von Essensresten zurückzugeben. Dem Mieter stehen Spülgeräte 

zum Vorspülen des Mietgutes zur Verfügung. Für Maschinenausfälle während des 

Betriebs übernimmt der Vermieter keinerlei Haftung. Die Feinreinigung des 

Mietgutes erfolgt durch FarmInn und ist in den jeweiligen Mietpreisen enthalten. Für 

besonders stark verschmutzte Artikel und / oder angetrocknete Essenreste auf dem 

Mietgut behält sich FarmInn einen Reinigungsaufpreis vor. 

 

9. Verlust & Beschädigungen  

Der Mieter trägt die Verantwortung für das Mietgut während der Mietdauer. Bei 

Verlust oder Beschädigungen des Mietgutes werden ihm die Kosten für die 

Wiederbeschaffung zum aktuellen Neupreis berechnet. 

 

10. Kontrolle Mietgut durch FarmInn 

Der Mieter hat die Ware am letzten Tag der Mietzeit während der üblichen 

Geschäftszeiten vollständig und unversehrt zurück zu geben. Es besteht zwischen 

Mieter und FarmInn einvernehmen, dass FarmInn einen Zeitraum von 4 Tagen nach 

Rückgabe des Mietgutes für Feinreinigung und Kontrolle eingeräumt wird. Sollten 

Beanstandungen (z.B. Fehlmengen und / oder Beschädigungen) am Mietgut durch 

FarmInn erkannt werden, verpflichtet sich FarmInn, diese unverzüglich, spätestens 

jedoch am 4. Tag, dem Mieter bekannt zu geben. Nr. 9 gilt dann entsprechend. 

 

11. Schlussbestimmungen  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nicht 

Vertragsbestandteil geworden sein, bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam. Die 

unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Regelung ersetzt, die dem 

wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 


